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1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land Sachsen-Anhalt gewährt auf der Grund
lage 

a) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 mit gemein
samen Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial
fonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Land
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischerei
fonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Auf
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates
(ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 320, L 200 vom 26. 7.
2016, S. 140), zuletzt geändert durch Verordnung (EU)
2020/2221 (ABI . L 437 vom 28.12.2020, S. 30), in der
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jeweils geltenden Fassung sowie der hierzu von der 
EU-Kommission verabschiedeten Delegierten Verord
nungen und Durchführungsverordnungen, 

b) der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2013 über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit
besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „In
vestitionen in Wachstum und Beschäftigung" und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABI.
L 347 vom 20.12.2013, S. 289, L 330 vom 3.12.2016,
S. 12), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/558
(ABI. L 130 vom 24.4.2020, S. 1), in der jeweils geltenden
Fassung sowie der hierzu von der EU-Kommission ver
abschiedeten Delegierten Verordnungen und Durchfüh
rungsverordnungen,

c) des Operationellen Programms für den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) des Landes
Sachsen-Anhalt 2014 bis 2020,

d) der Erlasse der Verwaltungsbehörde des Landes Sach
sen-Anhalt für die EU-Fonds EFRE und Europäischer
Sozialfonds (EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF) für
den EFRE,

e) der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission
vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABI. L 352
vom 24.12.2013, S. 1), zuletzt geändert durch Verord
nung (EU) 2020/972 (ABI. L 215 vom 7.7.2020, S. 3),
in der jeweils geltenden Fassung unter Beachtung der
Anlage,

f) der§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
vom 30. 4. 1991 (GVBI. LSA S. 35), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. 3. 2020 (GVBI.
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linien gewährten Beihilfehöchstbetrag entspricht. In diesem 
Fall ist für die Feststellung, ob der Beihilfehöchstbetrag 
nach Nummer 4 eingehalten worden ist, dieser Festbetrag 
maßgebend. 

Die Bewilligungsstelle gewährt eine neue De-minimis
Beihilfe erst, nachdem sie sich vergewissert hat, dass der 
Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, den das Unter
nehmen in Deutschland in dem betreffenden Steuerjahr 
sowie in den zwei vorangegangenen Steuerjahren erhalten 
hat, den in Nummer 4 genannten Höchstbetrag nicht über
schreitet und sämtliche Voraussetzungen der Verordnung 
(EU) Nr. 140712013 erfüllt sind. 

8. Dokumentationspflicht

Die Bewilligungsstelle sammelt und registriert sämtliche 
mit der Anwendung dleser Anlage zusammenhängenden 
Informationen. Die Aufzeichnungen müssen Aufschluss 
darüber geben, ob die Bedingungen für die Anwendung 
der Verordnung (EU) Nr. 140712013 erfüllt worden sind. Die 
Aufzeichnungen über De-minimis-Einzelbeihilfen sind vom 
Zeitpunkt ihrer Gewährung an zehn Jahre lang aufzube
wahren; bei Beihilferegelungen beträgt die Aufbewahrungs
frist zehn Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem letztmals eine 
Einzelbeihilfe nach der betreffenden Regelung gewährt 
wurde. Die Bewilligungsstelle übermittelt über das für 
Wirtschaftsförderung zuständige Ministerium des Landes 
Sachsen-Anhalt und das für die Notifizierung zuständige 
Bundesministerium an die Europäische Kommission auf 
deren schriftliches Ersuchen hin innerhalb von 20 Arbeits
tagen oder einer von ihr in dem Auskunftsersuchen festge
setzten längeren Frist alle Informationen, die diese benötigt, 
um zu beurteilen, ob die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 
eingehalten wurde. 
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